
Ihre Bestätigung 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 2023/24 

Bitte Referenznummer eintragen 

Um den Platz im Programm zu sichern, unterzeichnen Sie bitte 
diesen Vertrag und senden ihn gemeinsam mit der 
Anzahlungsbestätigung an uns zurück. 

Ja, wir akzeptieren die AGB 

Hiermit bestätigen wir, dass wir die AGB, inklusive Rules and Regulations gelesen und verstanden haben und diese akzeptieren und der 
Verar-beitung der Personendaten gemäss EF Datenschutzrichtlinien zustimmen. Bitte ankreuzen. 

Ich und meine erziehungsberechtigte Person bestätigen, 

dass wir die Informationen in den EF-Datenschutzrichtlinien über die Verarbeitung meiner persönlichen Daten durch EF 
gelesen und verstand-en haben und stimmen hiermit der Verwendung meiner persönlichen Daten für Direktmarketingzwecke 
zu. 

Im Rahmen der Anmeldung zur Teilnahme an einem unserer Bildungsprogramme werden von EF bestimmte persönliche Daten des Teilnehmers wie Name, Kon- taktdaten, 
gesundheitliche Informationen etc. erhoben und verwendet, um die Anmeldung des Teilnehmers zu bearbeiten und ihm die gewünschten Produkt- und Serviceleistungen zur Verfügung zu 
stellen und gemäss Vertragsvereinbarung zu erfüllen. 

Besonders schützenswerte Personendaten 
EF versucht im Allgemeinen nicht, besonders schützenswerte Personendaten zu sammeln. Besonders schützenswerte Personendaten sind Daten im Zusam-menhang mit der Rasse 
oder ethnischen Herkunft, politischen Einstellungen, religiösen oder weltanschaulichen Ansichten, der Gesundheit oder dem medizinischen Zustand, dem kriminellen Hintergrund 
oder der Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft. In bestimmten Situationen kann dies jedoch erforder-lich sein, um dem Teilnehmer die bestellten Dienstleistungen und Produkte zur 
Verfügung zu stellen oder/und in Bezug auf die Versicherungsleistung. 

Bei Fragen zur Erhebung und Bearbeitung der Personendaten kann EF unter folgender Adresse kontaktiert werden: EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd, Selnaustrasse 
30, 8001 Zürich, Schweiz. Der Teilnehmer hat das Recht zu erfahren, welche Daten EF über den Teilnehmer gespeichert hat, falsche Daten zu berichtigen oder in bestimmten Fällen 
zu verlangen, dass die Personendaten gelöscht werden. 

Alle Informationen zur Verarbeitung der Personendaten und die Rechte des Teilnehmers können hier entnommen werden: www.ef.com/legal/privacy-policy 

Name in Druckbuchstaben 

Name in Druckbuchstaben 

Ort und Datum 

Ort und Datum 

Ort und Datum 

Unterschrift Schüler/in 

Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte

Unterschrift Eltern/ErziehungsberechtigteName in Druckbuchstaben 

EF Education GmbH 
High School Exchange Year 
Kärntner Straße 11/5 
1010 Wien 

highschoolyear.at@ef.com 
Tel.: 01 513 95 90 
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Vertrag & Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die 

„Allgemeinen Geschäftsbedingungen“) werden gemeinsam mit 

den Rules and Regulations (wie unten näher beschrieben), 

Inhalt des zwischen  Ihnen als „TeilnehmerIn“ oder 

„BewerberIn“ bzw. Ihres Erziehungsberechtigten und uns, EF 

Educational Foundation for Foreign Study Ltd. („EF“) zustande 

kommenden Vertrages. 

1. Bewerbungsbedingungen 

Um im EF High School Exchange Year Programm (das 

„Programm“) aufgenommen zu werden, muss die TeilnehmerIn 

(die „BewerberIn“) im Semester vor der Abreise an einer 

Schule in ihrem/seinem Heimatland angemeldet sein und einen 

Notendurchschnitt unter 2,8 in allen Hauptfächern, sowie 

einen Gesamtnotendurchschnitt von unter 2,8 über die letzten 

4 Semester vorweisen können. 

Neben diesen akademischen Anforderungen gibt es 

verschiedene sprachliche Anforderungen und gesundheitliche 

Voraussetzungen und obligatorische Impfungen, je nach 

Gastland. In manchen Gastländern können SchülerInnen, die 

rauchen und/oder nicht mit jeglichen Tieren im Haus leben 

können/wollen, nicht in das Programm aufgenommen werden. 

Die Entscheidung über die Aufnahme ins Programm wird zu 

allererst von den EF High School Exchange Year Mitarbeitern in 

Österreich und Deutschland getroffen. 

Alle Anforderungen werden deutlich in den Programmregeln 

(Rules and Regulations) für das jeweilige Gastland genannt und 

sind auf dem EF HUB jedes Teilnehmers zu finden. 

Sollte die TeilnehmerIn die Aufnahmebedingungen nach 

seiner/ihrer Aufnahme ins Programm vor der Abreise oder 

während des Aufenthalts wiederholt oder dauerhaft nicht 

mehr erfüllen, behält sich EF das Recht vor, die Teilnahme am 

Programm abzubrechen. SchülerInnen, die in die USA reisen 

wollen, dürfen nicht bereits einmal mit einem J-Visum in die 

USA eingereist sein oder die amerikanische Staatsbürgerschaft 

besitzen. Wenn die BewerberIn den Bewerbungsprozess 

erfolgreich abgeschlossen hat, die Bewerbungsbedingungen 

erfüllt und sich verbindlich für das Programm angemeldet hat, 

wird er/sie nachstehend als TeilnehmerIn bezeichnet. 

2. Programmkosten 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die mit der Buchung 

bestätigten Programmkosten aus Gründen, die nicht von 

seinem Willen abhängig sind, zu erhöhen, sofern der 

Reisetermin mehr als zwei Monate nach dem 

Vertragsabschluss liegt. Derartige Gründe sind ausschließlich 

die Änderung der Beförderungskosten - etwa der 

Treibstoffkosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen wie 

Landegebühren, Ein- oder Ausschiffungsgebühren in Häfen und 

entsprechende Gebühren auf Flughäfen oder die für die 

betreffende Reiseveranstaltung anzuwendenden 

Wechselkurse. Alle Programmkosten basieren auf Flugkosten 

und voraussichtlichen Kosten im Gastland auf Grundlage des 

Wechselkurses vom 12/08/2022. Bei einer Preissenkung aus 

diesen Gründen ist diese an den Reisenden weiterzugeben. 

Innerhalb der Zweimonatsfrist können Preiserhöhungen nur 

dann vorgenommen werden, wenn die Gründe hierfür bei der 

Buchung im Einzelnen ausgehandelt und im Vertrag vermerkt 

wurden. Eine Preisänderung ist nur dann zulässig, wenn bei 

Vorliegen der vereinbarten Voraussetzungen auch eine genaue 

Angabe zur Berechnung des neuen Preises vorgesehen ist. Dem 

Kunden sind Preisänderungen und deren Umstände 

unverzüglich zu erklären. Im Falle einer Erhöhung um mehr als 

8% des Reisepreises können die Reisenden vom Reisevertrag 

zurücktreten und erhalten die geleisteten Zahlungen 
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zurückerstattet. Ab dem 20. Tag vor dem Abreisetermin gibt es 

keine Preisänderung. Die TeilnehmerIn erkennt an, dass der 

Großteil der Kosten des EF-Programms vor der Abreise der 

TeilnehmerIn anfällt. 

Folgende Leistungen sind in den Programmkosten inbegriffen: 

Kosten im Heimatland – ca. 25% 

 Infomeetings in Schulen und Städten in ganz Österreich

 Betreuung für die Familie der TeilnehmerIn in Österreich 

 Bewerbungsprozess

 Orientation Meeting

Kosten im Gastland – ca. 59% 

 Auswahl geeigneter International Exchange Coordinators

(IECs), welche die TeilnehmerIn vor Ort rund-um-die-Uhr 

unterstützen 

 Intensive Schulung neuer IECs

 Jährliche Schulungen und Networkingevents für IECs

 Gastfamilienakquise bei EF Promotionevents

 Gastfamilienauswahl und -screening

 Intensiver Matchingprozess für die TeilnehmerIn und die

Gastfamilie 

 Austauschschüler und Gastfamilien Willkommenspaket mit 

Infomaterial zu Gastland und Gastkultur 

 Schulanmeldung

 Flächendeckende rund-um-die-Uhr Unterstützung der 

TeilnehmerIn, Gastfamilien und IECs durch EF Mitarbeiter in

den EF Headquarters in Boston und Denver 

Transportkosten – ca. 16% 

 Hin- und Rückflug vom zugeteilten Flughafen ins Gastland,

sowie Inlandsflüge zur Gastfamilie 

 Persönlicher EF Airport Service im Gastland und Transfer

zwischen Flughafen und EF Standorten 

 Buchung und Zustellung des Flugtickets

Es kommt zu einer jährlichen Preisanpassung, abhängig von 

unterschiedlichen örtlichen Variablen.  

Die Programmkosten inkludieren keine Zusatzkosten 

hinsichtlich Visum, Reisepass, Sprachtests, notwendige 

Übersetzungen oder Reisekosten für Visa- oder 

Sprachtesttermine. 

3. Zahlungsplan 

Sie sichern Ihren Programmplatz, indem Sie eine Anzahlung in 

Höhe von 1.995,00 € leisten. Die Anzahlung wird auf die letzte

Ratenzahlung angerechnet. 

Die Programmkosten sind in den folgenden Raten und in 

Übereinstimmung mit den auf den Rechnungen der 

TeilnehmerIn angegebenen Fälligkeitsterminen zu entrichten. 

EF High School Exchange Year behält sich das Recht vor, die 

Reiseunterlagen zurückzuhalten bzw. das Flugticket am 

Flughafen nicht auszuhändigen, wenn fällige Ratenzahlungen 

nicht geleistet wurden.   

Jul/Aug 2023 Programmstart 

Fälligkeit Zahlungsplan* Zahlungsplan** 

Vertragsabschluss Anzahlung Anzahlung 

30/09/2022 25% der 

Gesamtkosten 

31/12/2022 25% der 

Gesamtkosten 

35% der 

Gesamtkosten 

31/03/2023 25% der 

Gesamtkosten 

40% der 

Gesamtkosten 

15/06/2023 Restbetrag  Restbetrag 

*Buchungsdatum (Anzahlung von EF erhalten) vor dem 1.

September 

**Buchungsdatum nach dem 1. September 

Dez 2023/Jan 2024 Programmstart 

Fälligkeit Zahlungsplan 

Vertragsabschluss Anzahlung 

31/03/2023 25% der Gesamtkosten 

30/06/2023 25% der Gesamtkosten 

30/09/2023 25% der Gesamtkosten 

15/11/2023 Restbetrag  

Provisorische Abreisedaten: 

Gastland Winter  
2022/23 

Sommer 
2023 

Winter 
2023/24 

Großbritannien 01.01.2023 15.08.2023 01.01.2024 

Irland 01.01.2023 15.08.2023 01.01.2024 

USA 01.01.2023 15.07.2023 01.01.2024  

Das tatsächliche Abreisedatum der TeilnehmerIn wird erst zu 

einem späteren Zeitpunkt festgelegt und kann vom oben 

angegebenen Abreisedatum abweichen. 

4. Welcome Days 

EF bietet Welcome Days im Gastland für alle TeilnehmerInnen, 

die im Sommer abreisen unentgeltlich an (weitere 

Informationen finden Sie in der EF High School Exchange Year 

Broschüre). Für SchülerInnen, die nach Irland reisen, können 

sie in Großbritannien stattfinden. Voraussetzung für die 

Teilnahme ist, dass die Gastfamilienplatzierung 30 Tage vor 

Beginn der Welcome Days gesichert ist. Sollte eine 

TeilnehmerIn aus diesem Grund nicht teilnehmen können, wird 

Vorbereitungsmaterial im Heimatland der TeilnehmerIn vor der

Abreise zur Verfügung gestellt. Die Nichtteilnahme an den 

Welcome Days berechtigt die TeilnehmerIn nicht dazu, ihre 

Teilnahme am Programm zu stornieren. 

5. Zusatzkosten 

Zusätzliche Kosten, die nicht in den Programmkosten enthalten 

sind: 

5.1 Obligatorische Kosten 

a)  Anmeldegebühr 

Die Anmeldegebühr von 395 Euro ist im Rahmen der regulären 

Stornierungsbedingungen eine nicht erstattungsfähige Gebühr, 

die nach der vorläufigen Annahme des Programms fällig wird 

(die "Anmeldegebühr"). 

b)  Reise- und Krankenversicherung 

Um mit EF ein High School Programm im Ausland verbringen zu 

können, ist ein umfassender Reise- und 

Krankenversicherungsschutz verpflichtend. Aus diesem Grund 

ist bei den Gesamtkosten für die Teilnahme automatisch ein 

maßgeschneiderter Reise- und Krankenversicherungsschutz 

inkludiert. EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd. hat 

mit dem Versicherer Erika Insurance Ltd. (oder bei einer 

alternativen Versicherungsgesellschaft, wie in der geltenden 
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Versicherungspolizze definiert) diesen maßgeschneiderten 

Reisegruppenversicherungsschein ausgehandelt und 

abgeschlossen, gemäß dem EF Educational Foundation for 

Foreign Study Ltd. der Versicherungsnehmer ist. Die 

vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie 

unter www.erikainsurance.com 

Der Reise- und Krankenversicherungsschutz der Erika Insurance 

Ltd. verfügt über die verpflichtende Mindestversicherung in 

jeder der angebotenen Destinationen. Falls ein Teilnehmer den 

bereits angebotenen Reise- und Krankenschutz nicht nutzen 

möchte, so ist dieser verpflichtet, einen adäquaten und 

ausreichenden Versicherungsnachweis zu erbringen indem das 

Formular "EF High School Exchange Year Proof of Insurance 

Form" ausgefüllt und vor 1. November 2022 für Ausreisen im 

Winter 2022/2023; vor 1. Juni 2023 für Ausreisen im Sommer 

2023 und vor 1. November 2023 für Ausreisen im Winter 

2023/2024 vorgelegt wird. TeilnehmerInnen mit Erika 

Insurance Ltd. Versicherungsschutz benötigen keinen weiteren 

Nachweis eines Versicherungsschutzes. 

Alle privaten Versicherungen müssen vor der Abreise von EF 

überprüft und genehmigt werden. Der Versicherungsschutz 

darf nicht vom Beschäftigungsverhältnis der Eltern der 

TeilnehmerIn abhängen und muss eine Zusatzreise- und 

Krankenversicherung sein. EF behält sich das Recht vor, eine 

Versicherung, die nicht die oben genannten 

Mindestanforderungen erfüllt, abzulehnen. Nach den 

genannten Fristen wird das "High School Exchange Year Proof 

of Insurance" Formular nicht mehr angenommen. Solange kein 

anderer ausreichender Versicherungsschutz vorgelegt wurde, 

bleibt der Erika Insurance Ltd Reise- und 

Krankenversicherungsschutz in der Buchung der TeilnehmerIn 

bestehen. 

Für TeilnehmerInnen, die das Formular "High School Exchange 

Year Proof of Insurance" nicht innerhalb der oben angegeben 

Fristen eingereicht haben, wird die Erika Insurance Ltd. 

Versicherung Vertragsbestandteil und deren Bezahlung wird 

innerhalb von 14 Tagen, (nach 1. Juni bzw. 1. November), 

abhängig vom Programmstartdatum der TeilnehmerIn, fällig. 

Falls die TeilnehmerIn berechtigt ist, im Gastland ein Fahrzeug 

zu lenken, so ist er/sie dafür verantwortlich, eine zusätzliche 

Pflichtversicherung für das Fahren im Gastland abzuschließen. 

Bei den TeilnehmerInnen in Großbritannien können zusätzliche 

Kosten betrefffend "Nationalen Gesundheitsdienst" anfallen. 

c) Visumsbewerbung und Visumsgebühr 

Details siehe „Reiseinformationen und logistische

Informationen”. 

c) Taschengeld und andere persönliche Ausgaben 

Persönliche Ausgaben, wie z.B. mögliche Gepäckgebühren bei 

Hinflug ins Gastland und Rückflug ins Heimatland, optionale 

Ausflüge organisiert von EF oder lokalen Einrichtungen, SIM 

Karten, Versicherungsgebühren, Taschengeld, 

Telefongebühren, Fahrtkosten von und zur Schule, 

Schuluniform, Schulbücher, Schulregistrierungsgebühren, 

Gebühren für Schule-und/oder Klassenaktivitäten, 

Freizeitgestaltung, Kleidung, Hygieneartikel, Clubbeiträge, ect.

sind nicht im Programmpreis beinhaltet und müssen von der 

TeilnehmerIn getragen werden. 

5.2 Optionale Kosten 

a) EF International High School Camp (auch “Camp”) 

Die TeilnehmerIn kann an einem 10-13-tägigen 

Vorbereitungscamp im Gastland, das vor Beginn des 

Programms gewählt werden kann, teilnehmen (mehr 

Informationen dazu in der EF High School Exchange Year 

Broschüre). Für jedes Camp ist eine Mindestteilnehmerzahl 

erforderlich. EF behält sich das Recht vor, die Daten und die 

Dauer und den Ort der Camps zu ändern. Änderungen dieser 

Art stellen keinen Grund für den Rücktritt vom Programm dar.

Die Teilnahme am Camp kann nur garantiert werden, wenn 

eine Platzierung bei einer Gastfamilie mindestens 30 Tage vor 

dem Camp-Beginn fixiert wurde. Sollte eine Platzierung zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht fixiert sein, wird der eingezahlte 

Betrag für das Camp rückerstattet. 

Sollte eine TeilnehmerIn, welche bereits eine bestätigte 

Platzierung (temporär oder permanent) hat, die Teilnahme am 

Camp am oder nach dem 15. Mai 2023 kündigen, behält sich EF 

das Recht vor, den gesamten Betrag des Camps einzubehalten 

abzüglich der ersparten Aufwendungen und Einnahmen aus 

anderweitigen Verwendungen der Reiseleistungen. Die 

Nichtteilnahme am Camp berechtigt die TeilnehmerIn nicht 

dazu, ihre Teilnahme am Programm zu stornieren.  

Es gelten sinngemäß die Rücktritts- und 

Rückerstattungsrichtlinien (siehe unten). 

b)  Regionen- und Staatenwahl 

Sollte die TeilnehmerIn den Wunsch haben, in einer 

bestimmten Region des Gastlandes platziert zu werden, so ist 

gegen Aufpreis eine Regionenwahl und in den USA auch eine 

Staatenwahl möglich. Der Preis für die Regionen-/Staatenwahl 

ist mit der ersten Teilzahlung fällig. Bitte beachten Sie, dass EF 

eine Platzierung in der gewünschten Region / im gewünschten 

Staat nicht garantieren kann. Sollte es nicht möglich sein, eine 

Familie in der gewünschten Region/Staat zu finden, wird der 

Aufpreis rückerstattet. Eine nicht erfüllte Regionen-

/Staatenwahl stellt keinen Grund für den Rücktritt vom 

Programm dar. Für mehr Informationen, Details und Preise für 

die Regionen-/Staatenwahl, wenden Sie sich bitte an das EF 

Büro. Die Preise für die Regionen-/Staatenwahl sind in der EF 

High School Exchange Year Broschüre und/oder Webseite 

aufgeführt. 

c)  EF Reiserücktrittsschutz - Krankheit 

EF bietet einen optionalen Reiserücktrittsschutz - Krankheit an, 

welche die TeilnehmerIn bei Rücktritt vor dem geplanten 

Abreisedatum aufgrund einer schwerwiegenden Erkrankung, 

Verletzung oder des Todes der TeilnehmerIn oder eines engen 

Familienmitgliedes (Eltern oder Geschwister der TeilnehmerIn) 

absichert. Der Preis für den Reiserücktrittsschutz - Krankheit 

beträgt 395€. Sie ist nur gültig, wenn der Betrag vollständig mit 

der ersten Einzahlung geleistet wurde. 

Wenn eine TeilnehmerIn den Reiserücktrittsschutz - Krankheit 

abgeschlossen hat und aus einer der oben genannten Gründe 

vor dem geplanten Abreisedatum vom Programm zurücktreten 

möchte, so ist eine ärztliche Bestätigung zusammen mit einer 

schriftlichen Kündigung des Vertrags von der TeilnehmerIn 

bzw. dessen Erziehungsberechtigten bei EF einzureichen. EF 

behält sich das Recht vor, eine Zweitmeinung eines 

anerkannten Arztes auf EF's Kosten einzuholen. Im Falle eines 

Konflikts ist die Zweitmeinung ausschlaggebend für den 

Reiserücktrittsschutz. Nur dann kann die Programmgebühr 

zurückerstattet werden. Bitte beachten Sie, dass der 

Reiserücktrittsschutz - Krankheit nur vor der Abreise gilt. Nach 

der Abreise tritt die Reise-/Krankenversicherung in Kraft. 

d) EF Reiserücktrittsschutz - Schule 

EF bietet einen optionalen Reiserücktrittsschutz - Schule für 

den Fall an, dass die SchülerIn nicht zum Aufsteigen in die 

nächsthöhere Schulstufe berechtigt ist und die betreffende 

Schulstufe wiederholt, oder die SchülerIn durch einen 

Schulwechsel nicht an dem Programm teilnehmen kann. Der 

Preis für diese Reiserücktrittsschutz - Schule beträgt 395 € und 

ist nur gültig, wenn der Betrag vollständig mit der ersten 

Einzahlung geleistet wurde. 

Wenn eine TeilnehmerIn mit abgeschlossenem 

Reiserücktrittsschutz - Schule aus dem oben genannten Grund 

vor dem geplanten Abreisedatum vom Programm zurücktre-

ten möchte, so ist eine schulische Bestätigung zusammen mit 

einer schriftlichen Kündigung des Vertrags von der 

TeilnehmerIn bzw. deren Erziehungsberechtigten bei EF 

einzureichen. Nur dann werden alle geleisteten Zahlungen mit 

Ausnahme des Reiserücktrittsschutz - Schule und/oder 

Reiserücktrittsschutz – Krankheit rückerstattet. Bitte beachten 

Sie, dass der Reiserücktrittsschutz - Schule nur vor der Abreise 

gilt. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte das EF Büro. 

6. Rücktritt und Rückerstattungsrichtlinien 

Die Rücktritt und Rückerstattungsrichtlinien gelten für alle

TeilnehmerInnen, außer wenn der Reiserückrittsschutz im 

Abschnitt 5 gilt. 

A) vor der Abreise

Sollte eine TeilnehmerIn vor der Abreise von dem Vertrag aus 

Gründen zurücktreten, die EF nicht zuzurechnen sind, so behält 

EF sich das Recht vor, einen Teil der bezahlten Beträge wie 

folgt einzubehalten:  

Winter 2022/23  

Vertragsrücktritt 

vor dem 01. Mai 

2022:  

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule) und die 

Anmeldegebühr. 

Vertragsrücktritt 

zwischen dem 01. 

Mai 2022 und dem 

30. September

2022: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 25% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr 

und allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Vertragsrücktritt 

zwischen dem 01. 

Oktober 2022 und 

dem dem 31. 

Oktober 2022: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 50% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr 

und allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Vertragsrücktritt 

zwischem dem 01. 

November 2022 

und dem 15. 

Dezember 2022: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 75% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr 

und allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Vertragsrücktritt 

nach dem 15. 

Dezember 2022: 

EF behält 100% der Gesamtkosten 

bestehend aus: 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), Anmeldegebühr, 

Visagebühr, Programmkosten, 

Erika Versicherungsschutz und 

allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Sommer 2023 

Vertragsrücktritt 

vor dem 15. 

November 2022: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule) und die 

Anmeldegebühr. 

Vertragsrücktritt 

zwischen 15. 

November 2022 

und dem 15. 

April 2023: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 25% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr und 

allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 
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Vertragsrücktritt 

zwischen dem 

15. April 2023 

und dem 15. Mai 

2023: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 50% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr und 

allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Vertragsrücktritt 

zwischen dem 

15. Mai 2023 

und dem 30. Juni 

2023: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 75% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr und 

allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Vertragsrücktritt 

nach dem 30. 

Juni 2023: 

EF behält 100% der Gesamtkosten 

bestehend aus: Reiserücktrittsschutz 

(Krankheit und/oder Schule), 

Anmeldegebühr, Visagebühr, 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz und allen 

zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

 
Winter 2023/ 24 
 

Vertragsrücktritt 

vor dem 01. Mai 

2023: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule) und die 

Anmeldegebühr. 

Vertragsrücktritt 

zwischen dem 

01. Mai 2023 

und dem 30. 

September 2023: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 25% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr und 

allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Vertragsrücktritt 

zwischen dem 

01. Oktober 

2023 und dem 

dem 31. Oktober 

2023: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 50% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr und 

allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Vertragsrücktritt 

zwischem dem 

01. November 

2023 und dem 

15. Dezember 

2023: 

EF behält die Gebühren für den 

Reiserücktrittsschutz (Krankheit 

und/oder Schule), die 

Anmeldegebühr, sowie 75% des 

Gesamtbetrags bestehend aus: 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz, Visagebühr und 

allen zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

Vertragsrücktritt 

nach dem 15. 

Dezember 2023: 

EF behält 100% der Gesamtkosten 

bestehend aus: Reiserücktrittsschutz 

(Krankheit und/oder Schule), 

Anmeldegebühr, Visagebühr, 

Programmkosten, Erika 

Versicherungsschutz und allen 

zusätzlich gebuchten 

Programmoptionen. 

 

Ein Rücktritt muss EF schriftlich bekannt gegeben werden. Das 

Datum des Erhalts des schriftlichen Rücktritts, gilt als Datum 

des Rücktritts. Sollte zum Zeitpunkt des Rücktritts bereits mehr 

eingezahlt worden sein, als die erforderliche Stornogebühr, 

wird die Differenz der TeilnehmerIn rückerstattet.  

 

EF leistet keine Rückerstattung, wenn der Teilnehmer kein 

Visum vor der provisorischen Abreise erhält. 

 

Falls EF das Programm vor Abreise aufgrund einer 

Epidemiesituation storniert, wird EF die bereits bezahlten 

Beträge des Teilnehmers mit Ausnahme einer 

Verwaltugsgebühr in der Höhe von der Anmeldegebühr und 

dem Reiserücktrittsschutz  zurückerstatten. Es liegt im 

alleinigen Ermessen von EF zu entscheiden, ob eine Stornierung 

aufgrund ener Epidemiesituation erforderlich ist. 

 

B) Nach der Abreise 

Da der Großteil der Kosten des EF-Programms vor der Abreise 

des Teilnehmers anfallen, erstattet EF keine Beträge zurück, 

wenn ein Teilnehmer auf eigenen Wunsch, durch eigenes 

Verschulden oder aus anderen, dem Teilnehmer 

zuzurechnenden Gründen vorzeitig aus dem Programm 

zurückkehrt. Insbesondere erkennt der Teilnehmer an und 

erklärt sich damit einverstanden, dass EF in den folgenden 

Fällen keine Beträge zurückerstattet: 

Die TeilnehmerIn nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass EF 

keine Rückerstattung bereits an EF geleisteten Zahlungen 

abzüglich der ersparten Aufwendungen und Einnahmen aus 

anderweitigen Verwendungen der Reiseleistungen unter 

folgenden Umständen durchführen kann:  

a) Wenn die TeilnehmerIn die Allgemeinen 

Geschäftsbedingugen und/oder die von EF 

ausgewiesenen Rules and Regulations, sowie die 

Gesetze irgendeines Landes (inklusive Heimat- 

und Gastland) verletzt und damit die Teilnahme 

am Programm aus eigenem Verschulden der 

TeilnehmerIn unmöglich gemacht wurde.  

b) Wenn die TeilnehmerIn es verabsäumt aktuelle 

oder vergangene medizinische oder mentale 

Probleme in ihrer/seiner Bewerbung („Student 

Health Summary“) zu erwähnen und damit die 

Teilnahme am Programm aus eigenem 

Verschulden der TeilnehmerIn unmöglich 

gemacht wurde. 

 

EF erstattet keine vom Teilnehmer gezahlten Beträge zurück, 

wenn Änderungen am Programm vorgenommen werden, wie 

oben unter der Überschrift "Programmänderungen" 

beschrieben, oder wenn EF das Programm nach der Abreise aus 

Gründen, die außerhalb der Kontrolle von EF liegen, storniert. 

Insbesondere erkennt der Teilnehmer an und erklärt sich damit 

einverstanden, dass EF in den folgenden Fällen keine Beträge 

zurückerstattet: 

c) Im Falle eines Ereignisses höherer Gewalt, wie 

unten beschrieben.   

d) Falls EF nach eigenem Ermessen beschließt, das 

Programm aufgrund der Epidemiesituation in 

Bezug auf Covid-19 zu beenden; 

e) Im Falle eines Gesetzes oder einer Entscheidung 

einer Regierung und/oder Behörde, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf ein 

Gesetz, das nach dem Datum der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in Kraft tritt, das die 

Position, Rechte und/oder Interessen von EF 

gemäß der Klausel über die Beendigung und 

Kündigung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen wesentlich beeinträchtigt. 

 

Wenn die TeilnehmerIn vorzeitig aus eigenem Verschulden aus 

dem Programm nach Hause geschickt wird, wird er/sie 

vollständig aus dem gesamten Programm ausgelöst und kann 

daher im Rahmen des Programms nicht zu anderen Zielen 

reisen. 

 

7. Reiseinformationen und logistische Informationen  

Jedes Gastland hat eigene Visumsbestimmungen. EF lässt 

seinen TeilnehmerInnen alle notwendigen Informationen und 

Formulare zukommen. Für die Beantragung des Visums und die 

daraus resultierenden Kosten ist jedoch jede TeilnehmerIn 

selbst und/oder seine Erziehungsberechtigen verantwortlich. 

Die TeilnehmerIn muss über einen Reisepass, ausgestellt vom 

Land ihrer/seiner Staatsangehörigkeit verfügen, der noch bis 

mindestens sechs Monate nach Abschluss des Programms 

gültig ist. Eine Kopie des Reisepasses ist dem EF Büro im 

Heimatland bis zum 15. Oktober 2022 (für Winter 2022/23 

Ausreise), 15. April 2023 (für Sommer 2023 Ausreise) und 15. 

Oktober 2023 (für Winter 2023/24 Ausreise) vorzulegen. EF 

empfiehlt der TeilnehmerIn Fotokopien wichtiger Dokumente, 

wie Reisepass, Visum, Reiseschecks, 

Reiseversicherungsunterlagen, persönliche 

Kontaktinformationen, Kreditkartennummern, 

Geburtsurkunden etc. aufzubewahren.  

 

EF übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für den 

Verlust oder Diebstahl von persönlichem Eigentum der 

TeilnehmerIn während des Programms. Sollte die TeilnehmerIn 

während der Teilnahme am Programm oder während der Reise 

ihren Reisepass verlieren, so übernimmt die TeilnehmerIn alle 

Kosten, Gebühren und Geldbußen, die als Folge des Verlustes 

des Reisepasses entstehen. Dies umfasst ohne 

Einschränkungen Gebühren für die Neuausstellung des 

Reisepasses, Gebühren, die von Fluggesellschaften erhoben 

werden, Reise- / Verpflegungs- und Nächtigungskosten und 

Kosten und Gebühren, die bei EF aufgrund des Verlustes des 

Reisepasses anfallen. 

 

Verlust oder Beschädigung von Gepäck oder Eigentum der 

TeilnehmerIn, sowie dem Ableben oder Verletzung einer 

Person unterliegt dem Montrealer Übereinkommen und/oder 

den Tarifen der Fluggesellschaft. 

 

Die TeilnehmerIn kann zwischen Wien, München und Zürich als 

Abflughafen wählen. Die Programmkosten beinhaltet die 

Kosten für den Hin- und Rückflug zwischen dem gewählten 

Abflughafen und dem Gastland, sowie Mitnahme von Gepäck 

im Rahmen der von der Fluglinie vorgegebenen 

Freigepäcksgrenze. Alle Kosten von Übergepäck sind von der 

TeilnehmerIn zu tragen und bei der Abreise zu zahlen. An- und 

Abreise zum gewählten Abflughafen sind nicht im 

Programmpreis inkludiert. EF behält sich das Recht vor die 

Airline, Flugroute und das Abflugdatum für alle Programme 

festzulegen. 

 

8. Gesundheitszeugnis und Impfungen 

Die BewerberIn muss vor Beginn des Programms eine 

Gesundheitsuntersuchung durchführen lassen und EF ein 

ausgefülltes Gesundheitszeugnis („Student Health Certificate“ 

und „Student Immunization/Vaccine Record“) das von einem 

niedergelassenen Arzt in Österreich ausgefüllt und 

unterschrieben wurde, vorlegen. Die entsprechenden 

Formulare werden von EF zur Verfügung gestellt und sind auf 

dem persönlichen EF Hub der BewerberIn verfügbar. Die 

BewerberIn verpflichtet sich, unmittelbar nach Aufnahme ins 

Programm das Gesundheitszeugnis vorzulegen. Die Suche nach 

einer Gastfamilie kann erst nach Erhalt des vollständig 

ausgefüllten Gesundheitsformulares beginnen. EF behält sich 

das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, sollten 

gesundheitliche Aspekte die Platzierung einer TeilnehmerIn 

unmöglich machen. Sollten gesundheitliche Probleme der 

TeilnehmerIn während des Programms auftreten, die eine 

Platzierung unmöglich machen, behält sich EF das Recht vor, 

das Programm abzubrechen. In manchen Gastländern 

beinhaltet dies auch den Willen und die Fähigkeit der 

TeilnehmerIn, mit Tieren im Haus zu leben. 

 

Impfungen, die vom jeweiligen Gastland, vom jeweiligen 

Bundesstaat oder der Schule im Gastland vorgeschrieben 

werden, sind für die TeilnehmerIn verpflichtend. Informationen 

über die Impfanforderungen werden von EF zur Verfügung 

gestellt. 

 

Falsche oder verabsäumte Information über den physischen 

und psychischen Gesundheitszustand der TeilnehmerIn kann 

die Aufnahme in das Programm oder die Fortsetzung des 

Programms gefährden. Die TeilnehmerIn ist verpflichtet, EF 
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unverzüglich zu informieren, sollte es zu einer Veränderung 

seines physischen und psychischen Gesundheitszustandes nach  

dem Vertragsabschluss und vor dem geplanten Abreisedatum 

kommen. 

 

Die TeilnehmerIn oder BewerberIn erhält in den Rules and 

Regulations Informationen zu zusätzlichen länderspezifischen 

Anforderungen (Dokumente und/oder 

Gesundheitsvorschriften). 

 

9. Programmregeln („Rules and Regulations“) 

EF hat eigene Verhaltensregeln („Rules and Regulations“) für 

die Teilnahme am Programm, die der Sicherheit der SchülerIn 

dienen und die während des Aufenthaltes von allen Teilneh-

mern befolgt werden müssen. Diese Regeln sind auf dem 

persönlichen EF Hub der TeilnehmerIn abrufbar und stellen 

auch, zusammen mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, 

einen Teil vom Inhalt der Willkommensmappe dar. Sie müssen 

von der TeilnehmerIn und dessen Erziehungsberechtigten vor 

Vertragsabschluss akzeptiert, unterschrieben und an EF 

retourniert werden.  

 

Die TeilnehmerIn verpflichtet sich während des Programms 

diese Verhaltensregeln einzuhalten und den Anweisungen des 

lokalen Betreuers und den Anweisungen der EF Mitarbeiter im 

Gastland zu folgen. Die TeilnehmerIn ist außerdem verpflichtet, 

sich an alle Gesetze des Gastlandes auf nationaler, 

bundesstaatlicher und lokaler Ebene zu halten. Bei einem 

schwerwiegenden Verstoß gegen die Programmregeln oder 

gegen Gesetze behält EF sich das Recht vor, vom Vertrag 

zurückzutreten. Dadurch anfallende zusätzliche Kosten sind 

von der TeilnehmerIn zu tragen. 

 

10. Anerkennung in Österreich 

Laut §25 Abs.9 SchUG wird ein nachgewiesener, mindestens 

fünfmonatiger Schulbesuch im Ausland an der österreichischen 

Schule angerechnet. Eine Absprache mit der Direktion wird 

vorab empfohlen. EF kann weder eine Anerkennung des 

Schulbesuchs im Ausland in Österreich noch einen 5-monatigen 

Schulbesuch garantieren. EF ist keine in Österreich anerkannte 

Schule und kann daher keine Benotung für die im Ausland 

belegten Kurse oder einen Schulabschluss vergeben. EF ist 

nicht dafür verantwortlich, im Namen der TeilnehmerIn 

Zeugnisse oder Notenbestätigungen bei der Schule im Gastland 

anzufragen, einzuholen oder an die TeilnehmerIn zu 

übermitteln. 

 

11. EF Schülerportal „EF Hub“ 

Die BewerberIn erhält Zugang zu dem Online EF Hub. Jede 

Korrespondenz, Fotos, Medien, die auf dem EF Hub verwendet 

werden, werden als privat angesehen und EF übernimmt keine 

Verantwortung für diese Korrespondenz und Medien. Die 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der TeilnehmerIn geben ihr 

Einverständnis für die Nutzung des EF Hub. 

 

12. Vertrag und Kündigung 

Der Vertrag kommt durch Einlangen des durch den 

Erziehungsberechtigten unterschriebenen Vertrags und/oder 

der getätigten Anzahlung zustande. Damit ist die TeilnehmerIn 

in das Programm aufgenommen. Jedes Programm endet mit 

der Rückkehr zum EF Abflughafen. Sollte die TeilnehmerIn den 

Aufenthalt im Gastland nach der von EF organisierten Abreise 

von der Gastfamilie verlängern oder fortsetzen wollen, so 

endet das EF Programm zu dem Zeitpunkt, zu dem der 

Teilnehmer den Aufenthalt bei der Gastfamilie beendet oder 

14 Tage nach dem letzten Schultag, spätestens jedoch am 31. 

Jänner (SchülerInnen des 1. Semesters) oder 30. Juni 

(Ganzjahresschüler oder SchülerInnen des 2. Semesters) des 

entsprechenden Schuljahres.  

 

13. EF High School Exchange Year & Geltendes Recht  

EF Education GmbH vermittelt den Verkauf des EF High School 

Exchange Year in Österreich. EF High School Exchange Year 

wird von EF Educational Foundation for Foreign Study Ltd., 

Selnaustr. 30, CH-8001 Zürich, Schweiz 

(Handelsregisternummer CHE-108.485.624) veranstaltet. In 

den USA wird das Programm von EF Educational Foundation for 

Foreign Study verwaltet (1 Education Street, Cambridge, 

Massachusetts 02141, USA), eine non-profit Gesellschaft mit 

Sitz in Massachusetts, dessen Ziel die Vermittlung von 

interkulturellem Verständnis durch Schüleraustäusche 

basierend auf Regeln und Vorschriften des U.S. Department of 

State ist.  

 

Der vorliegende Vertrag untersteht österreichischem Recht. 

Alle Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben oder 

auf ihn beziehen, werden vor der ordentlichen Gerichtsbarkeit 

in Österreich beigelegt. Mit der Einwilligung der TeilnehmerIn, 

dass sämtliche Klagen in Österreich geltend gemacht werden 

müssen, verzichtet die TeilnehmerIn in Bezug auf das von der 

US-Foundation in den USA verwaltete Programm 

unwiderruflich und im maximal zulässigen Umfang auf das 

Recht, Ansprüche irgenwelcher Natur vor einem U.S. Federal 

oder U.S. State Gericht oder einem anderen U.S. Forum geltend 

zu machen. Aus offensichtlichen Druck- und Satzfehlern in der 

Broschüre und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen können 

gegenüber EF keine wie auch immer gearteten Ansprüche 

abgeleitet werden. 

 

14. Haftungsverzichtserklärung USA 

Die folgende Haftungsverzichtserklärung gilt ausschließlich für 

Ansprüche, die ein Teilnehmer nach US-Recht vor einem US-

Bundes- oder einzelstaatlichen Gericht oder einer US-

Gerichtsbarkeit geltend machen kann. Zur Klarstellung: Alle 

Rechte, die der Teilnehmer nach Österreichischen Recht haben 

kann, werden durch diese Haftungsverzichtserklärung nicht 

eingeschränkt. 

 

Der TeilnehmerIn erklärt sich (oder die 

Eltern/Erziehungsberechtigte Person falls der TeilnehmerIn 

unter 18 Jahre alt ist) im maximal gesetzlich zulässigen Umfang 

damit einverstanden, EF Education AG, EF Educational 

Foundation for Foreign Study Ltd und EF Educationial for 

Foreign Study, zusammen mit ihren jeweiligen verbundenen 

Gesellschaften, Tochtergesellschaften, Muttergesellschaften, 

leitenden Angestellten, Direktoren, Aktionären, Vertretern, 

Mitarbeitern und Vertragspartnern (insbesondere der 

International Exchange Coordinators des Teilnehmers) 

(zusammen, die "Haftungsbefreiten Personen"), schadlos zu 

halten und von allen Ansprüchen freizuzeichnen, die sich aus 

der Teilnahme des Teilnehmers am Programm ergeben oder 

damit zusammenhägen, einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf, Ansprüche wegen Fahrlässigkeit, Verletzung ausdrücklicher 

oder stillschweigender Garantien, Tod oder anderer gesetzlich 

begründeter Ansprüche und stimmt zu, die Haftungsbefreiten 

Personen nicht zu verklagen. Von dieser 

Haftungsverzichtserklärung sind Ansprüche aus vorsätzlichen 

oder grobfahrlässigen Handlungen der Haftungsbefreiten 

Personen ausgeschlossen. Ferner anerkennt der TeilnehmerIn, 

dass die Haftungsbefreiten Personen, in deren eigenem 

Ermessen, die Eltern, den Vormund oder Notfallkontakte in 

Bezug auf Gesundheitsprobleme oder andere Angelegenheiten 

des Teilnehmers kontaktieren dürfen und verzichtet auf seine 

diesbezüglichen Rechte im maximal gesetzlich zulässigen 

Umfang. Der TeilnehmerIn und die erziehungsberechtigten 

Personen stimmen zu, dass diese Haftungsverzichtserklärung 

für ihn/sie und ihr minderjähriges Kind (falls zutreffend) sowie 

für ihre/seine persönlichen Vertreter, Vollstrecker, Erben und 

Familie gilt und diese bindet. 
 

15. Ereignisse Höherer Gewalt 

EF und der Programmadministrator  können nicht für 

Ereignisse verantwortlich gemacht werden, die außerhalb ihrer 

Kontrolle liegen, unabhängig davon, ob sie im Abflug- oder im 

Zielland eintreten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Wetter, Krieg, 

Terroranschläge, Streiks oder andere Störungen, politische 

Instabilität, Epidemien, Regierungsbeschränkungen oder für 

Handlungen oder Unterlassungen von Personen oder 

Agenturen, die nicht direkt von EF oder dem 

Programmadministrator kontrolliert werden, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf Fluggesellschaften, 

Busunternehmen, Eisenbahnen, Schifffahrtsgesellschaften, 

Hotels und Reiseveranstalter. 

 

Die TeilnehmerIn sowie auch EF können vor Beginn der Reise 

ohne Zahlung einer Entschädigung vom Vertrag zurücktreten, 

wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe 

unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten, 

die die Durchführung der Reise oder die Beförderung von 

Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. 

Tritt die TeilnehmerIn nach diesem Absatz vom Reisevertrag 

zurück, so hat sie/er Anspruch auf volle Erstattung aller 

getätigten Zahlungen, nicht aber auf eine zusätzliche 

Entschädigung.  

 

16. Beanstandungen  

Die TeilnehmerIn bzw. deren Erziehungsberechtigte hat jeden 

Mangel der Erfüllung des Vertrags, der während der Reise 

festgestellt wird, unverzüglich einem Vertreter von EF 

mitzuteilen. Während des Aufenthaltes im Ausland ist der erste 

Ansprechpartner der TeilnehmerIn der lokale Betreuer 

(International Exchange Coordinator), dessen Kontaktdaten die 

TeilnehmerIn vor der Abreise aus dem Heimatland erhält. Im 

Unterlassungsfall werden Gewährleistungsansprüche zwar 

nicht berührt, das Unterlassen kann jedoch als Mitverschulden 

angesehen werden. 

 

17. Allgemeines  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen ersetzen alle 

bisherigen Vereinbarungen. Die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, einschließlich der Regeln und 

Vorschriften für das Programm, haben Vorrang vor jeglichem 

anderen schriftlichen Material in Bezug auf das Programm, 

unabhängig davon, ob es in Broschüren, Websites oder 

anderen Quellen enthalten ist. Spätere Änderungen sind nur 

mit Zustimmung beider Vertragsparteien möglich. Sollte eine 

Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt.  
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